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Definition Die Zusatz-Weiterbildung Sportmedizin umfasst in Ergänzung zu einer 
Facharztkompetenz die Beurteilung, Beratung und Betreuung gesunder und kranker 
Menschen im Kontext von körperlicher Aktivität, Inaktivität sowie Training im 
Leistungs-, Breiten-, Rehabilitations- und Behindertensport. 

Mindestanforderungen 
gemäß § 11 WO  

 Facharztanerkennung in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung 

und zusätzlich 

 240 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8 in Sportmedizin 
Die Kurs-Weiterbildung kann durch 6 Monate Weiterbildung an einem 
sportmedizinischen Institut unter Befugnis an Weiterbildungsstätten ersetzt 
werden. 

und zusätzlich 

 120 Stunden sportärztliche Tätigkeit in einem Sportverein oder einer anderen 
vergleichbaren Einrichtung 
 

und zusätzlich 

 Sportmedizin gemäß Weiterbildungsinhalten unter Befugnis 

Weiterbildungsinhalte der Zusatz-Weiterbildung 

Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richt
zahl 

1.  Grundlagen der Sportmedizin 

2.  Spezielle anatomische, physiologische, 
biochemische und pathophysiologische 
Grundlagen in Ruhe und unter akuter bzw. 
chronischer Belastung sowie deren 
Anpassungsreaktionen 

  

3.  Einfluss, Indikationen und Kontraindikationen 
von Bewegung und Sport auf verschiedene 
Erkrankungen 

  

4.  Überlastungen, Risiken und Gefährdungen 
bei körperlicher Aktivität und Sport sowie 
präventive bzw. kompensatorische 
Maßnahmen 

  

5.  Bewegungsspezifische Grundlagen, 
motorische Hauptbeanspruchungsformen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten 

  

6.  Sportartspezifische Techniken, 
Erscheinungsformen und Disziplinen der 
jeweiligen Sportarten und ihre 
sportmedizinische Relevanz 

  

7.  Bewegungs- und Trainingslehre sowie 
Sportdidaktik und Sportmethodik 

  

8.   Erfassung, Berücksichtigung, Einordnung und 
Bewertung akuter, chronischer und 
sportartspezifischer Belastungen aller beteiligter 
Organsysteme und deren 
Anpassungsreaktionen 

 

9.   Beratung und Betreuung zu präventiven, 
therapeutischen und rehabilitativen 
Bewegungsangeboten 

 

10.   Beurteilung von Rehabilitationsmaßnahmen und 
Belastbarkeit in den einzelnen 
Rekonvaleszenzphasen 
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richt
zahl 

11.   Durchführung relevanter allgemeiner und 
sportartspezifischer Messmethoden und deren 
Bewertung, z. B. Spiroergometrie, 
Feldstufentest, Laktatabnahme/Laktatmessung  

 

12.  Spezifische sportmedizinische Aspekte 

13.  Besonderheiten von Geschlecht und 
Altersgang aller Organsysteme und Einfluss 
auf die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit 

  

14.   Beurteilung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
in Abhängigkeit von Lebensalter, Geschlecht 
und sportlicher Aktivität 

 

15.  Differenzierung zwischen entwicklungs-
/altersbedingten, geschlechtsbezogenen 
Befunden (Altersinvolution/Trainingsmangel), 
Abweichungen von der Norm, Schwächen 
und Schäden der Organsysteme 

  

16.  Einfluss extremer Umweltbedingungen und 
Umweltbelastungen auf die körperliche 
Leistungsfähigkeit 

  

17.  Besonderheiten von Impfungen im 
Zusammenhang mit körperlicher Aktivität und 
Sport 

  

18.   Sportartspezifische Erste-Hilfe-Maßnahmen  

19.  Sportmedizinische Aspekte bei Erkrankungen 

20.  Sportartspezifische Techniken von Sportarten 
für Menschen mit Behinderungen in ihren 
Erscheinungsformen und Disziplinen und ihre 
sportmedizinische Relevanz 

  

21.   Betreuung von Menschen mit Behinderungen im 
Kontext körperlicher Aktivität und Sport 

 

22.  Sportartspezifische Techniken von Sportarten 
für Menschen mit chronischen Erkrankungen 
in ihren Erscheinungsformen und Disziplinen 
und ihre sportmedizinische Relevanz 

  

23.   Beurteilung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
bei chronischen Erkrankungen 

 

24.   Beratung und Betreuung von Personen mit 
funktionellen Beeinträchtigungen, Schäden und 
chronischen Krankheiten im Kontext 
körperlicher Aktivität und Sport 

 

25.  Einfluss medikamentöser und physikalischer 
Therapie auf körperliche Aktivität und Sport 

  

26.  Ethische und rechtliche Aspekte der Sportmedizin und des Sports 

27.  Ethik sowie (Haft-, Standes-)Recht in der 
(Sport-)Medizin und im Sport 

  

28.  Strukturen und Organisation(en) des Sports 
und der Sportmedizin unter gesundheitlicher 
und gesellschaftlicher Perspektive 

  

29.  Ernährung, Pharmaka, Dopingproblematik 

30.  Grundlagen der Sporternährung (Makro-, 
Mikronährstoffe, Flüssigkeitsbedarf) unter 
Berücksichtigung verschiedener 
Leistungsklassen 

  

31.   Beratung und Bewertung von sportgerechter 
Ernährung und Nahrungsergänzungsmitteln 
sowie mögliche Substitution 
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Kognitive und Methodenkompetenz 

Kenntnisse 

Handlungskompetenz 

Erfahrungen und Fertigkeiten 

Richt
zahl 

32.   Management und Bewertung erforderlicher 
Medikamenteneinnahme einschließlich 
exogener Hormongaben, z. B. Kontrazeptiva 

 

33.  Medikamentenmissbrauch und Doping, 
rechtliche Grundlagen und Anti-Doping-
Regularien sowie Nachweisverfahren 

  

34.   Anti-Doping-Management  

35.  Praktische sportärztliche Tätigkeit in Vereinen oder vergleichbaren Institutionen 

36.   Beratung und Betreuung von Kindern, 
Jugendlichen, Frauen, Männern, Menschen mit 
Behinderungen und Senioren in verschiedenen 
Gruppen, z. B. im Bereich Leistungs-, Breiten-, 
Rehabilitationssport 

 

37.   Sportmedizinische Bewertung der Bewegungs- 
und Trainingslehre, der Sportdidaktik und 
Sportmethodik 

 

38.   Sportmedizinische Schulungsmaßnahmen von 
Übungsleitern 

 

 



A N H A N G 

Auszug aus Abschnitt A – Paragraphenteil – der Weiterbildungsordnung 

§ 2 a Begriffsbestimmungen 

1Im Sinne dieser Weiterbildungsordnung werden folgende Begriffe definiert:  

(1) 
1Kompetenz umfasst die während einer Facharzt-, Schwerpunkt- oder Zusatz-Weiterbildung 
erworbenen und nachgewiesenen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten auf der Grundlage der 
Weiterbildungsinhalte der Abschnitte B und C der Weiterbildungsordnung und stellt eine Teilmenge 
eines Gebietes dar. 2Die jeweiligen Kompetenzen werden insbesondere im Rahmen der beruflichen 
Tätigkeit während der Weiterbildung erworben und durch eine Prüfung vor der Ärztekammer 
nachgewiesen.  

(2) 
1Fallseminar ist eine Weiterbildungsmaßnahme mit konzeptionell vorgesehener Beteiligung jedes 
einzelnen Teilnehmers, wobei unter Anleitung eines Weiterbildungsbefugten anhand von vorgestellten 
Fallbeispielen und deren Erörterung Kenntnisse und Fähigkeiten sowie das dazugehörige 
Grundlagenwissen erweitert und gefestigt werden. 

(3) 
1Der stationäre Bereich umfasst Einrichtungen, in denen Patienten aufgenommen und/oder Tag und 
Nacht durchgängig ärztlich betreut werden; hierzu gehören insbesondere Krankenhausabteilungen, 
Rehabilitationskliniken und Belegabteilungen und Tageskliniken. 

(4) 
1Zum ambulanten Bereich gehören insbesondere ärztliche Praxen, Institutsambulanzen, poliklinische 
Ambulanzen und Medizinische Versorgungszentren.  

(5) 
1Unter Notfallaufnahme wird die Funktionseinheit eines Akutkrankenhauses verstanden, in welcher 
Patienten zur Erkennung bedrohlicher Krankheitszustände einer Erstuntersuchung bzw. 
Erstbehandlung unterzogen werden, um Notwendigkeit und Art der weiteren medizinischen 
Versorgung festzustellen. 

(6) 
1Als Gebiete der unmittelbaren Patientenversorgung gelten: Allgemeinmedizin, Anästhesiologie, 
Arbeitsmedizin, Augenheilkunde, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Haut- und Geschlechtskrankheiten, Humangenetik, Innere Medizin, Kinder- und 
Jugendmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, 
Neurochirurgie, Neurologie, Nuklearmedizin, Öffentliches Gesundheitswesen, Phoniatrie und 
Pädaudiologie, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Radiologie, Strahlentherapie, Transfusionsmedizin 
und Urologie. 

(7) 
1Das elektronische Logbuch für die Weiterbildung (Logbuch) dient der kontinuierlichen 
Dokumentation der absolvierten Weiterbildungsinhalte durch die Weiterzubildende/den 
Weiterzubildenden sowie der Bestätigung des erreichten Weiterbildungsstandes durch die zur 
Weiterbildung befugte Ärztin bzw. den zur Weiterbildung befugten Arzt. 2Das jeweilige Logbuch enthält 
die in den Abschnitten B bzw. C geregelten Weiterbildungsinhalte sowie Richtzahlen, soweit diese 
vom Kammervorstand beschlossen wurden. 3Die Darstellung erfolgt nach Maßgabe der Anlage I. 

(8) 
1In einem von der Ärztekammer fachlich empfohlenen Weiterbildungsplan können die in der 
Weiterbildungsordnung umschriebenen Kompetenzen näher erläutert werden; dieser kann einen 
Rahmen für die didaktisch-strukturierte Vermittlung der Weiterbildungsinhalte geben. 


